
BEKANNTMACHUNG

AKTIVE KINDER- UND JUGENDFÖRDERUNG DER
GEMEINDE SUDERBURG

In diesem Jahr gewährt die Gemeinde Suderburg Kindern  und
Jugendlichen, in der Gemeinde Suderburg, während der gesamten
Bade - Saison, also

                                vom Mai 2026– September 2026

freien Eintritt sowohl in das Sommerbad Stadensen als auch ins Freibad
in Wichtenbeck

Berechtigte Personen:     - Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis
                                          16 Jahren

Das genannte Angebot gilt jedoch nicht für Erziehungsberechtigte oder
Begleitpersonen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Beförderungsmöglichkeit nicht
zur Verfügung gestellt werden kann.

Eine Erstattung bzw. eine anteilige Finanzierung von Familien-
Jahreskarten entfällt.

Nach Vorlage eines entsprechenden Antrages, erhalten Sie einen
Berechtigungsschein. Der Antrag ist im Rathaus in Suderburg oder auf
der Homepage der Gemeinde Suderburg (www.suderburg.de) kostenlos
erhältlich. Die Berechtigungsscheine werden Ihnen zugeschickt bzw.
können abgeholt werden.

Die Ausgabe der Berechtigungsscheine stellt eine freiwillige Leistung
Ihrer Gemeinde Suderburg dar. Ein entsprechender Rechtsanspruch
besteht nicht.

Suderburg, 30.03.2026                                            Der Gemeindedirektor

BADETICKETS 2026

http://www.suderburg.de/
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